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(zu Nr. 5.1 zu § 44 LHO) 
 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung 
(ANBest-I) 
 
Die ANBest-I enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) i.S. des § 36 
des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) sowie notwendige Erläute-
rungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit 
dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
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1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
  
1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimm-

ten Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam 
zu verwenden.  

  
1.2 Alle eigenen Mittel und mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 

Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) des Zuwen-
dungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle Ausgaben einzusetzen. Der 
Haushalts- oder Wirtschaftsplan einschließlich Organisations- und Stellenplan 
ist verbindlich. 

  
1.3 Der Zuwendungsempfänger darf seine Beschäftigten finanziell nicht besser 

stellen als vergleichbare Landesbedienstete. Höhere Vergütungen als nach 
dem BAT oder MTL sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dür-
fen nicht gewährt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die Beschäftigten 
des Zuwendungsempfängers, die bei der Durchführung von Aufträgen und von 
aus Zuwendungen finanzierten Projekten eingesetzt werden. Sind im Wirt-
schaftsplan Stellen oberhalb BAT ohne Angabe der Höhe der Vergütung aus-
gebracht (z.B. S, ÜT, AT ohne Angabe einer Besoldungsgruppe oder C 4), be-
darf die Festsetzung der Vergütung in jedem Einzelfall der vorherigen Zustim-
mung der Bewilligungsbehörde. 
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1.4 Zuwendungsempfänger, deren Gesamtausgaben (ohne Ausgaben für Aufträge 

und Projektförderung durch Dritte) zu 50 v.H. und mehr aus öffentlichen Mitteln 
finanziert werden, dürfen Risiken für Schäden an Personen, Sachen und Ver-
mögen nur versichern, soweit eine Versicherung gesetzlich vorgeschrieben ist 
oder Dritte zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung der Versiche-
rungsprämien leisten. 

  
 Beträgt der Anteil der öffentlichen Mittel an den Gesamtausgaben (ohne Aus-

gaben für Aufträge und Projektförderung durch Dritte) weniger als 50 v.H., so 
dürfen Risiken der genannten Art nur mit Zustimmung des Ministeriums der 
Finanzen versichert werden. 

  
1.5 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie 

innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benö-
tigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mit-
telbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. 

  
1.6 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt 

werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände ge-
rechtfertigt ist. 

  
1.7 Die Bildung von Rückstellungen ist nur zulässig, soweit sie gesetzlich (z.B. 

durch das Handelsgesetzbuch) vorgeschrieben ist. Rücklagen dürfen im Ein-
zelfall für bestimmte Zwecke nur mit Einwilligung der Bewilligungsbehörde und 
mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden. 

  
1.8 Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch ver-

pfändet werden. 
  
2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzie-

rung 
  
 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Haushalts- oder Wirtschafts-

plan veranschlagten Gesamtausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder 
treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung 

  
2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-

dungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwen-
dungsempfängers, 

  
2.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden 

Betrag. 
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 Dies gilt (mit Ausnahme der Vollfinanzierung) nur, wenn sich die Gesamtkosten 

oder die Deckungsmittel um mehr als 500 EUR ändern. 
  
3 Vergabe und Abwicklung von Aufträgen 
  
3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Ge-

samtbetrag der Zuwendung mehr als 25 000 EUR beträgt, sind bei der Ertei-
lung und Abwicklung von Aufträgen die geltenden Verdingungsordnungen, z.B. 
die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und die Verdingungsord-
nung für Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – (VOL), zu beachten. 

  
 Bei einem schweren Verstoß gegen die VOB/VOL ist der Zuwendungsbe-

scheid grundsätzlich zu widerrufen und die Zuwendung neu festzusetzen (zu 
kürzen). 

  
 Vor einer anteiligen Rückforderung des Zuwendungsbetrages sind Interessen 

des Zuwendungsempfängers und der öffentlichen Hand gegeneinander abzu-
wägen, wobei das öffentliche Interesse im Regelfall überwiegt. 

  
3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, aufgrund der §§ 97 Abs. 6, 98 

und 101 Abs. 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und 
der Vergabeverordnung (VgV) Abschnitt 2 der VOB/A bzw. VOL/A sowie die 
VOF anzuwenden oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben 
unberührt. 

  
4 Inventarisierungspflicht 
  
 Der Zuwendungsempfänger hat geringwertige, d.h. abnutzbare und bewegliche 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig 
sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten ohne Umsatzsteuer 
einen Betrag von 410 EUR überschreiten, zu inventarisieren. Bei Zuwen-
dungsempfängern, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, gehört die 
Umsatzsteuer zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Soweit aus be-
sonderen Gründen das Land Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände 
in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

  
5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
  
5.1 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbe-

hörde anzuzeigen, wenn 
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5.1.1 sich nach Vorlage des Haushalts- oder Wirtschaftsplans eine Ermäßigung der 

Gesamtausgaben (ohne Ausgaben für Aufträge und Projektförderung durch 
Dritte) um mehr als 7,5 v.H. oder mehr als 10 000 EUR ergibt. Er ist ferner ver-
pflichtet anzuzeigen, wenn er nach Vorlage des Haushalts- oder Wirtschafts-
plans weitere Zuwendungen bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder 
von ihnen erhält, 

  
5.1.2 für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder 

wegfallen, 
  
5.1.3 die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung 

verbraucht werden können. 
  
6 Buchführung 
  
6.1 Die Kassen- und Buchführung sowie die Ausgestaltung der Belege sind ent-

sprechend den Regeln der Landeshaushaltsordnung und den jeweils gelten-
den Verwaltungsvorschriften einzurichten, es sei denn, dass die Bücher nach 
den für den Bund oder Gemeinden geltenden entsprechenden Vorschriften 
oder nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt 
werden. 

  
6.2 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen 

enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund 
und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Ver-
wendungszweck. 

  
6.3 Der Zuwendungsempfänger hat die Belege fünf Jahre nach Vorlage des Ver-

wendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen o-
der anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. 

  
7 Nachweis der Verwendung 
  
7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf 

des Haushalts- oder Wirtschaftsjahres der Bewilligungsbehörde oder der sonst 
benannten Stelle nachzuweisen (Verwendungsnachweis), sofern nicht im Zu-
wendungsbescheid eine kürzere Frist bestimmt ist. Der Verwendungsnachweis 
besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

  
7.2 In dem Sachbericht sind die Tätigkeit des Zuwendungsempfängers sowie das 

erzielte Ergebnis im abgelaufenen Haushalts- oder Wirtschaftsjahr darzustel-
len. Tätigkeits-, Geschäfts-, Abschluss- und Prüfungsberichte und etwaige 
Veröffentlichungen sind beizufügen. 
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7.3 Der zahlenmäßige Nachweis besteht aus der Jahresrechnung oder bei kauf-

männischer doppelter Buchführung dem Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung und auf Verlangen der Bewilligungsbehörde eine Überlei-
tungsrechnung auf Einnahmen und Ausgaben). Die Jahresrechnung muss alle 
Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Haushaltsjahres in der Gliede-
rung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans enthalten sowie das Vermögen und 
die Schulden zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres ausweisen. 

  
7.4 Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig 

waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben 
mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 

  
7.5 Ist neben der institutionellen Förderung auch eine Zuwendung zur Projektför-

derung bewilligt worden, so ist jede Zuwendung getrennt nachzuweisen. In je-
dem Falle sind in dem Verwendungsnachweis für die institutionelle Förderung 
die Zuwendungen zur Projektförderung nachrichtlich anzugeben. 

  
8 Prüfung der Verwendung 
  
8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Ge-

schäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch 
örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der 
Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und 
die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

  
8.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von 

dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter An-
gabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

  
8.3 Die Prüfungsrechte des Rechnungshofs aus § 91 bleiben unberührt. 
  
9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
  
9.1 Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid 

nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49 a HVwVfG) oder anderen 
Rechtsvorschriften unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurück-
genommen oder widerrufen wird. 

  
9.2 Nr. 9.1 gilt insbesondere, wenn 
  
9.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der 

Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2), 
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9.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden 

ist, 
  
9.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet 

wird. 
  
9.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kom-

men, soweit der Zuwendungsempfänger 
  
9.3.1 die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige 

Zahlungen verwendet oder 
  
9.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere 

den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie 
Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

  
9.4 Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem Zeit-

punkt an 6 v.H. für das Jahr zu verzinsen, soweit nicht im Einzelfall ein anderer 
Zinssatz vereinbart oder festgelegt ist. 

  
9.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung 

zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbe-
scheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit 
von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zin-
sen in Höhe von 6 v.H. für Jahr zu verlangen, soweit nicht im Einzelfall ein an-
derer Zinssatz vereinbart oder festgelegt ist. 

 


